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Kritisches Glossar Hilfen zur Erziehung  

Die Beiträge in diesem Band analysieren zentrale 
Begrifflichkeiten, die gegenwärtig als Schlüsselbegriffe 
die Denkweisen und Wissensordnungen der Kinder- 
und Jugendhilfe und insbesondere die Erziehungs-
hilfen konstituieren und dominieren. Solche Schlüssel-
begriffe changieren zwischen öffentlichem Diskurs 
und Fachdiskurs: sie entfalten Deutungsschemata und 
sollen ,Fakten schaffen’, mit denen die Fachkräfte ihr 
Selbstverständnis und Handeln reflektieren und an 
denen sie ihre Praxis ausrichten.

Die einzelnen Stichworte in diesem Band sind auf 
unterschiedlichen Ebenen angesiedelt und betreffen 
neben Begriffen, in denen auf gesellschaftlich über-
greifende Entwicklungen gezielt wird, konzeptionelle 
Entwürfe im engeren Feld der Hilfen zur Erziehung 
wie auch Techniken und Verfahren oder methodische 
Zugänge. 

Das vorliegende Glossar der Hilfen zur Erziehung ver-
sucht solche zeitgenössischen Leitbegriffe vor allem 
in ihrer Widersprüchlichkeit kritisch zu diskutieren, 
um daraus neue Handlungsmöglichkeiten erkennbar 
werden zu lassen. 
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Einleitung
Diana Düring, Hans-Ullrich Krause, Friedhelm Peters, Regina Rätz, 

Nicole Rosenbauer, Matthias Vollhase 

Ein Glossar ist, greift man auf ein Wörterbuch oder auf Wikipedia zurück, sinn-
gemäß eine Sammlung erklärungsbedürftiger Wörter/Begriffe bzw. eine Liste von 
Wörtern mit beigefügten Erklärungen, welche über die wesentlichen Eigenschaf-
ten bzw. Bedeutungen der begrifflich beschriebenen Sachverhalte informieren. Da 
Bedeutungen sich historisch wandeln (können), gilt es – zumal in Feldern oder 
Praxen, die hochgradig sprachlich bzw. diskursiv verfasst sind, wie dies in der 
Kinder- und Jugendhilfe der Fall ist –, sensibel mögliche Bedeutungsverschiebun-
gen und Gebrauchsweisen zentraler Begrifflichkeiten und Konzepte zu beobach-
ten und ggf. darüber aufzuklären. 

Die Kinder- und Jugendhilfe bzw. die Hilfen zur Erziehung, auf die wir uns im 
vorliegenden Band konzentrieren, erfinden sich gleichsam immerwährend neu und 
unterliegen nicht zuletzt zurzeit erheblichen Verschiebungen und/oder Umcodie-
rungen ihrer zentralen Leitbegriffe im Prozess der „Neuerfindung des Sozialen“ 
(Lessenich 2008). Diesem Prozess kann man kaum entrinnen, denn diese Diskurse, 
die Wahrnehmungs- und Beurteilungskriterien lenken, das „Sagbare“ oder das 
„Unsagbare“, das „angemessene“ oder „unangemessene Sprechen“ und damit auch 
das (fach-öffentliche) Wahrnehmen oder Nicht-Wahrnehmen (!) regulieren, struk-
turieren auch unsere Denk- und Handlungsoptionen. Dennoch aber ist es möglich, 
Begriffe, die im Fachdiskurs als populär und häufig ideologisch aufgeladen iden-
tifiziert werden können (vgl. Bakic u. a. 2013: 8) und die versuchen, das Hand-
lungsfeld der Erziehungshilfen (neu) zu formieren, kritisch sowie gerade auch in 
ihrer Widersprüchlichkeit zu diskutieren. 

Idee und Titel dieses Bandes sind, das wollen wir nicht verhehlen, durch die Bände 
„Aktuelle Leitbegriffe der Sozialen Arbeit“ (Bakic u. a. 2008 bzw. 2013) beein-
flusst bzw. dem „Glossar der Gegenwart“ entlehnt, das Ulrich Bröckling, Susanne 
Krasmann und Thomas Lemke (2004) – theoretisch orientiert und geleitet durch 
die Arbeiten M. Foucaults – herausgegeben haben. Die ihrem Buch zugrunde lie-
gende Perspektive, „jene Rationalitäten und Technologien, die Gesellschaft als 
Einheit überhaupt erst denkbar machen und praktisch herstellen“ zu untersuchen, 
scheint uns übertragbar auf das Feld der Kinder- und Jugendhilfe resp. das Feld 
der Hilfen zur Erziehung. Auch wenn diese Perspektive nicht immer stringent 
durchgehalten wird, versuchen die hier versammelten Beiträge ausgewählte Ter-
mini diskursiv einzuordnen, Klärungen und Kritik zu formulieren und auf die Pra-
xis der Hilfen zur Erziehung zu beziehen. Dabei richtet sich der Blick nicht darauf, 
zu einer eindeutigen Beschreibung zu kommen, was Jugendhilfe ‚ist‘, sondern auf 
die Denkweisen und Wissensordnungen, die (gegenwärtig) Jugendhilfe konstitu-
ieren. Ein solcher Zugang fußt auf der Annahme, dass solche Denkweisen und 
Wissensordnungen in Diskursen verankert sind, die das Feld strukturieren und 
ordnen und als „symbolische Ordnungen“ den Subjekten erst „das gemeinsame 
Sprechen und Handeln erlauben“ (Bettinger 2007: 76).
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Statt also z. B. davon auszugehen, dass ‚moderne‘ Hilfen zur Erziehung (HzE), die 
sich seit dem Inkrafttreten des KJHG (SGB VIII) als individuelle Rechtsansprüche 
darstellen, eine sozialstaatliche Reaktion auf eine zunehmende Unübersichtlich-
keit und Entgrenzung sowie eine damit verbundene wachsende Unsicherheit bei 
der Gestaltung des Alltags, der Organisation der Familie sowie der Ausgestaltung 
von Erziehungsprozessen sind (vgl. Rauschenbach 1999: 29 ff.), gälte es nachzu-
zeichnen, wie sich diese so beschriebene Ordnung über welche Themen, Techni-
ken, Methoden diskursiv zu gerade dieser Ordnung des Feldes verdichtet, als 
deren Resultat dann eine spezifische Gestalt der HzE sichtbar wird. Statt davon 
auszugehen, dass Hilfen zur Erziehung mit ihren unterschiedlichen Settings von 
z. B. Angeboten der Beratung, der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) bis 
zur Vollzeitpflege und Heimerziehung die Aufgabe haben, erzieherische Probleme 
in Familien sowie Institutionen der Bildung und Erziehung kompensatorisch und 
ergänzend zu begegnen oder – präventiv – gar nicht erst entstehen zu lassen, käme 
es darauf an, zu rekonstruieren, wie dieses Selbstverständnis – auch in Konkurrenz 
zu anderen Deutungen wie bspw. der einer Instanz sozialer Kontrolle – zustande 
kommt. Wenn einflussreiche oder quasi offiziöse Veröffentlichungen z. B. propa-
gieren, Hilfen zur Erziehung repräsentierten eine geteilte private und öffentliche 
Verantwortung für ein gelingendes Aufwachsen, wobei unter Öffentlichkeit nicht 
nur Staat und Zivilgesellschaft, sondern auch der Markt zu fassen sei (vgl. 14. Kin-
der- und Jugendbericht 2013), operieren sie wie auch die vorgenannten Funktions-
bestimmungen als mittelbare Formen der Anleitung und Führung. Hier werden 
Themen gesetzt, die ‚Fakten schaffen‘ (sollen), und Deutungshoheiten zu etablie-
ren gesucht. Allerdings sind solche Versuche nie widerspruchsfrei, sie knüpfen, 
um hegemoniemächtig zu werden, z. B. an ältere Überlegungen an, die sie ggf. 
uminterpretieren, versuchen unterschiedliche Diskursstränge zu integrieren etc. 
und provozieren ‚Gegendiskurse‘. 

Formen der Anleitung und Führung sind dementsprechend nicht als zentralistische 
Normierungsmacht zu verstehen, aber sie ‚lenken‘, insbesondere wo sie Hegemo-
nie entfalten, Denk- und Handlungsoptionen, indem sie „bestimmte Verhaltens-
weisen (fördern) und … andere unwahrscheinlicher zu machen (suchen). Sie 
mögen Erfahrungs- und Wirklichkeitsbereiche verhüllen oder verstellen, zunächst 
einmal produzieren sie jedoch selbst Wirklichkeit und präformieren Alltagsver-
stand wie wissenschaftliche Wahrheiten“ (Bröckling u. a. 2004: 9 f.). Zwar können 
sie auch – gerade im Namen der Verantwortung – unterdrücken, zwingen, verbie-
ten und verhindern (oder dazu auffordern, wie die neuerliche Debatte um Zwangs-
elemente bezeugt), doch vor allem eröffnen sie ‚Möglichkeitsfelder‘ (Foucault 
1987: 255). 

Hierüber wird im Foucault’schen Sinne regiert, indem eine spezifische Rationali-
tät als Programm und spezifische Praktiken, konkret Wahrnehmungs- und Beurtei-
lungskriterien gesetzt werden, innerhalb derer die Ausübung von Machtbeziehun-
gen ‚rationalisiert‘ wird. Dies geschieht u. a. durch die Erarbeitung von Begriffen 
und Konzepten, der Spezifizierung von Gegenständen und Grenzen, durch die 
Bereitstellung von Argumenten und Begründungen etc., die als ‚verordnete‘ Vor-
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gaben in Form von Gesetzen, Verwaltungsrichtlinien oder öffentlich dominanten 
Diskursen wie in (politischen) Programmen oder produziert durch spezifische, 
einflussreiche ‚Protagonist_innen‘, abstrakt gesprochen: zirkulierendem Wissen, 
existieren. Auf diese Weise ist Regierung weder mit konkreten Inhalten noch mit 
einer bestimmten Methodik identisch und begrenzt sich auch nicht auf Prozesse 
und Praktiken staatlicher Instanzen oder Institutionen, sondern bezeichnet eine 
Form der ‚Problematisierung‘. Sie definiert einen politisch-epistemologischen 
Raum, innerhalb dessen historische Probleme auftauchen (können) und bietet 
zugleich – möglicherweise konfligierende oder widersprüchliche – Lösungs- und 
Bearbeitungsstrategien für diese Probleme an. 

Daraus folgt, dass ‚Regierung‘ im Sinne Foucaults, die weit unterhalb staatlicher 
Interventionen einsetzt und sich auf „die Gesamtheit von Prozeduren, Techniken, 
Methoden, welche die Lenkung von Menschen untereinander gewährleisten“ 
(Foucault 1996: 118 f.) bezieht, auch spezifische Formen der Intervention (vor-)
strukturiert. Eine politische Rationalität ist nämlich kein reines und neutrales Wis-
sen, das die zu regierende Realität lediglich ‚re-präsentiert‘, sondern stellt selbst 
bereits eine intellektuelle Bearbeitung der Realität dar, an der dann politische 
Technologien ansetzen können (vgl. Lemke 2000: 2). „Politische Technologien 
bezeichnen einen Komplex von praktischen Verfahren, Instrumenten, Program-
men, Kalkulationen, Maßnahmen und Apparaten, der es ermöglicht, Handlungs-
formen, Präferenzstrukturen und Entscheidungsprämissen von Akteuren im Hin-
blick auf bestimmte Ziele zu formen und zu steuern.“ (Lemke 2007: 56) Hierzu 
gehören u. a. Methoden der Evaluation, der Untersuchung, des Berichts, der Auf-
zählung, der Buchhaltung, Routinen für die zeitliche und räumliche Anordnung 
von Handlungen in konkreten Räumen, Präsentationsformen wie Abbildungen, 
Grafiken und Schaubilder, Anleitungen für die Arbeitsplanung, die Einübung von 
Gewohnheiten, pädagogische und therapeutische Techniken der Bildung und Hei-
lung, architektonische Pläne, ökonomische Instrumente und rechtliche Verordnun-
gen etc. (vgl. ebd.).

Auch die Jugendhilfe kann in diesem Sinne – und abkürzend – verstanden werden 
als „an element of productive gouvernmental practices which create and operate 
within regimes of truth“ (Stenson 1993: 42; vgl. auch Kessl 2005, insb. Kap. 3). 
Sie tut dies, indem sie in und vermittels ihrer juristisch-organisationalen-theore-
tisch-methodischen Diskurse und professionellen Praktiken ihre ‚Gegenstände‘ 
(zumindest mit-)konstituiert: die unterstützungsbedürftige Familie, den (nach) zu 
sozialisierenden gefährdeten oder gefährlichen Jugendlichen, den pädagogisch 
nicht mehr Erreichbaren etc., also ihre jeweilige Zielgruppe, einen spezifischen 
Sozialraum resp. ihre jeweiligen Orte usw. sowie die entsprechenden Erklärungen 
und Gründe (Theorien), Handlungsorientierungen (Konzepte, Methoden) und 
Treatment- wie Evaluationssysteme, kurz vermittels Wissen, das historisch variie-
rend Geltung beansprucht, um personalisierend Normalitätsansprüche durchzuset-
zen. Dieses Wissen ist sozial konstruiert, wird in unterschiedlichem Umfang als 
legitim anerkannt und ist immer gebunden an bestimmte diskursive Zusammen-
hänge. Mit anderen Worten: Jugendhilfe bzw. Jugendhilfediskurse produzieren 



10

Gegenstandsbereiche und ‚Probleme‘ und zugleich das entsprechende ‚Lösungs-
wissen‘, mit dem sie auf diese Deutungs- und Handlungsprobleme antworten.

Der hier angesprochene, Zuständigkeit und Legitimation erheischende „fürsorge-
politische Diskurs präsentiert und begründet jene Problemfelder und reagiert 
zugleich auf diese, indem er seine eigenen Bearbeitungsmodi und -angebote als 
Sinndomäne mitliefert. Man kann diesen Mechanismus als Reklamation einer 
‚Zuständigkeit in der Krise‘ bezeichnen. (…) Systematisch gesehen generiert sich 
jene Zuständigkeit als Handlungen erlaubende Differenz zwischen Krisendiagnose 
und pädagogischem Versprechen: Denn ‚erst durch die genau kalkulierte Span-
nung von Bedrohung und Verheißung entsteht (…) jene Dringlichkeit des Anlie-
gens, der Verantwortung des Erziehungssystems und die Größe der Aufgabe‘ 
(Rieger-Ladich 2002: 262)“ (Behnisch 2008: 26). Beispiele hierfür finden sich in 
zahlreichen pädagogisch-klassischen Texten von Pestalozzis ‚Stanzer Brief‘ oder 
‚Lienhart und Gertrud‘ über Wicherns Begründung für die Entstehung des Rauhen 
Hauses bis zu H. Nohls Grundlegung der Jugendwohlfahrt – um nur einige zu 
nennen, sowie in nahezu allen pädagogisch-programmatischen Konzepten der 
Gegenwart (vgl. dazu insb. Kessl 2005: 123 ff.) bis hin zu den Beiträgen auf vielen 
Kongressen der sozialpädagogischen Zunft. 

Obgleich die grundlegende Figur ‚des sich zuständig Erklärens in der Krise‘ und 
die diesbezügliche pädagogische Interventionsform für die Kinder- und Jugend-
hilfe als generelle Legitimationsfolie und handlungsbegründende Sinnstiftung 
sich erhalten hat, unterliegt sie zurzeit erheblichen Verschiebungen und/oder 
Umcodierungen ihrer zentralen Leitbegriffe (s. o.). Begriffe, die eher aus emanzi-
patorischen Begründungen/Denkweisen Sozialer Arbeit stammen, werden so ver-
wendet, dass ihr kritisches Potenzial zum Schweigen gebracht wird bzw. dass sie 
in neuen Kontextualisierungen ihrer macht- und herrschaftskritischen Aspekte 
entkleidet werden. Gleichzeitig werden Begriffe – ohne Bezugnahme auf ihre his-
torischen Verwendungszusammenhänge – re-etabliert, die aus guten Gründen aus 
dem sozialpädagogischen Repertoire bereits verabschiedet worden waren. ‚Kriti-
sches‘ Gedankengut wird dabei vereinnahmt und selbst zum Motor der scheinbar 
interesselosen Modernisierung oder, wie treffend von Sabine Stövesand (2006: 
38) in Bezug auf die Gemeinwesenarbeit formuliert, „mit solcher Schnelligkeit 
zum Schmiermittel des Systems aufbereitet, dass vom Widerständigen sehr schnell 
nur der ‚radical chic‘ übrig bleibt“. 

In diesem (oder besser: gegen diesen) Sinn analysieren die Beiträge in diesem 
Band „jene zentralen Begrifflichkeiten, die gegenwärtig als hegemoniale Schlüs-
selbegriffe zwischen öffentlichem Diskurs und Fachdiskurs ausgemacht werden 
können und Effekte in der Praxis … entfalten“ (Bakic u. a. 2013: 9). Solche 
Schlüsselbegriffe zeichnet aus, dass sie in verschiedenen Diskursfeldern auftau-
chen oder ausgehend von einem zentralen Fachdiskurs wie z. B. der Pädagogik, 
des Rechts, des Managements etc. auf andere Bereiche ausstrahlen. Sie sind Aus-
druck gegenwärtiger Wissensordnungen und davon, was im Feld – den Hilfen zur 
Erziehung – derzeit „sinnvoll“ gesagt werden kann (vgl. Bettinger 2007: 77). Sie 
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zeichnen sich durch die fraglose Plausibilität aus, die ihnen über politische Frak-
tionierungen und soziale oder professionelle Milieus, über Disziplingrenzen und 
fachliche Zuständigkeiten hinweg zukommt. Häufig kommen diese Begrifflich-
keiten in einem eher präskriptiven Duktus daher; sie wollen eher eine Wirklichkeit 
schaffen als beschreiben und insofern werden widersprüchliche Tendenzen 
zumeist ausgeblendet. Gerade diese sind aber zu betonen und im Sinne einer kriti-
schen Praxis herauszuarbeiten. 

Unsere Auswahl konzentriert sich auf Begriffe von ‚mittlerer Reichweite‘, aber 
hoher strategischer Funktion im Feld der Hilfen zur Erziehung: „Deutungssche-
mata, mit denen Menschen sich selbst und die Welt, in der sie leben, interpretieren; 
normative Fluchtpunkte, auf die ihr Selbstverständnis und Handeln geeicht sind; 
schließlich konkrete Verfahren, mit denen sie ihr eigenes Verhalten oder das ande-
rer entsprechend steuern. (…) Sie rufen Menschen an, sich als Subjekte zu begrei-
fen und sich in spezifischer Weise – kreativ und klug, unternehmerisch und vor-
ausschauend, sich selbst optimierend und verwirklichend usw. – zu verhalten und 
fördern so bestimmte Selbstbilder und Modi der ‚inneren Führung‘“ (Bröckling 
u. a. – a. a. O.: 12), die ihrerseits auf die Konstituierung der Arbeitsfelder, Arbeits-
beziehungen und Arbeitsgestaltungen Einfluss nehmen. Methodisch geht es also 
darum, in zentralen Begrifflichkeiten die Neubildungen, Konfliktlinien und Kom-
promissbildungen freizulegen, die sich aus den neuen Anforderungen und dem 
Widerstand dagegen ergeben. Gemeinsamer Bezugspunkt ist dabei eine „Haltung 
des Misstrauens“ (Foucault) gegenüber gegenwärtigen Formen des Wissens, Han-
delns und Sprechens. Allerdings ist dieser Anspruch nur begrenzt einzulösen, da 
auch die hier versammelten Autor_innen nicht außerhalb von Diskursen und „Sag-
barkeitsräumen“ stehen und auch kritische Absichten sich nicht (mehr) über den 
Rückgriff auf universelle Wahrheiten legitimieren lassen (vgl. dazu Heite/Plüme-
cke 2006). Trotzdem halten wir es nicht für vergeblich, mit der Analyse von 
Begriffen und Diskursen, ihren Widersprüchen und der Frage danach, welche Ein-
sichten uns ermöglicht, aber auch, welche uns so verschlossen werden, so etwas wie 
ein kritisches Diskursbewusstsein und damit auch wieder neue Handlungsorientie-
rungen zu gewinnen. 

Die einzelnen Stichworte in diesem Band sind auf unterschiedlichen Ebenen ange-
siedelt und betreffen neben Begriffen, in denen auf gesellschaftlich übergreifende 
Entwicklungen gezielt wird, konzeptionelle Entwürfe im engeren Feld der Hilfen 
zur Erziehung wie auch Techniken und Verfahren, in denen sich veränderte Ratio-
nalitäten der „Führung“, Ökonomisierung und Responsibilisierung der Individuen 
– Adressat_innen wie Fachkräften – sowie von Organisationen zeigen. Dass diese 
Entwicklungen unterschiedlich reflektiert werden, liegt in der Funktionsweise sol-
cher Diskurse selbst begründet – man kann sich (s. o.) ihnen nicht entziehen.

Ein Letztes: Die Liste der Stichworte ist unabgeschlossen. Sie zielt weder auf ein 
eine lückenlose Beschreibung des Feldes noch auf eine repräsentative Auswahl, 
sondern macht – auch in ihrer Unabgeschlossenheit – das Netz von Verweisungen 
und Zirkulationen sichtbar, das die aktuellen Diskurse miteinander verbindet. Die 
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Liste der Stichworte folgt der Ordnung des Alphabets, doch sie lässt offen, welche 
Wege die Lektüre nimmt. Sie kann überall aufgenommen, unterbrochen und wei-
terverfolgt werden.
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ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörungen)

Charlotte Köttgen

Für die motorische Aktivität „lebhafter Kinder“ gab es schon immer historisch 
spezifische, kulturgebundene Etiketten. Mal lauteten sie „Zappelphilipp“, mal 
hyperkinetisches Syndrom, minimale cerebrale Dysfunktion (MCD), manch-
mal scheinbar schlichter „Dissozialität“ oder „oppositionelles Verhalten“ o. Ä. 
Im Grunde kann Verhalten auf einem Kontinuum von Normalität, Besonder-
heit (z. B. „lebhaftes Kind“, „Genie“), aber auch als Unart oder Abweichung 
bis hin zur Krankheit angesehen werden, denn es kommt immer auf den 
Blickwinkel an, unter dem man Verhalten beschreibt. Ob also etwas als „nor-
mal“ oder „gestört“ gilt, hängt in hohem Maße von der Toleranz der Betrach-
terinnen und Betrachter ab bzw. im wissenschaftlichen oder Fachdiskurs von 
den jeweils zugrunde gelegten Beurteilungskriterien. Sah der Arzt Heinrich 
Hoffmann in dem Erziehungsratgeber „Struwwelpeter“ (1845) den „Zappel-
philipp“ bzw. „Paulinchen“ und den „Hans-Guck-in-die-Luft“ als Exemplare 
„unartiger Kinder“ und Problemfälle für die Erziehung, würden heute die mit 
den genannten Figuren typisierten Phänomene zumeist als Hyperaktivität bzw. 
„Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung“ bezeichnet werden. In die-
sen Formulierungen spiegelt sich sowohl die Überformung lebensweltlicher 
Problemwahrnehmungen durch eine zunehmende wissenschaftliche Rationa-
lität als auch die Ergänzung der Bezugsdisziplinen. Es werden nicht mehr nur 
Erziehungsfragen behandelt, sondern auch Normierungen der Körper und 
ihrer Bewegungen und Eigenschaften, für die sich zunehmend die Varianten 
der sich ausdifferenzierenden Medizin zuständig erklären, die nicht nur über 
den „Umweg über die Körper“ ihre Normierungsmacht (Foucault) durchset-
zen, sondern als Folge einer „Diagnose“ auch den (Erziehungs-)Alltag norma-
tiv neu strukturieren (s. w. u.). Hier zeigen sich Verschiebungen des Verständ-
nisses von Kindheit im Sinne ihrer möglichst frühen Optimierung (vgl. Kascak/
Pupala 2013), die „mittels psychologischen, medizinischen und pädagogischen 
Testverfahren normalistisch kalkuliert wird. (…) Die gestiegene gesellschaft-
liche Aufmerksamkeit für Verhaltensauffälligkeiten wie auch die Vervielfälti-
gung der Interventionsbemühungen … bringen neue Formen der Unterschei-
dung von ‚normaler‘ und ‚nicht-normaler‘ Entwicklung hervor, die als ‚ADHS‘, 
‚ADS‘ samt einer großen Bandbreite von Komorbitäten und ergänzenden Teil-
Diagnosen zum Ausdruck kommen“ (Liebsch u. a. 2013: 160 f.).

Solche (Wechsel der zugrunde liegenden – wissenschaftlich/diskursiven –) 
Deutungsmuster bleiben in der Regel nicht konfliktfrei, sondern führen (par-
tiell) zum öffentlichen und/oder auch wissenschaftsinternen Widerspruch: So 
heißt es z. B.: „Die Deutschen pathologisieren ihre Kinder: ADHS, ADS, 
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Depression – eine Krankheit findet sich immer, wenn ein Schüler auffällig 
wird“ (eine Mutter nach ihrem Leidensweg durch das Hilfesystem im Spiegel 
39/2013: 126). Oder – so fragt die kassenärztliche Vereinigung – im „KVH 
Journal“ (10/2013): „ADHS. Verschreiben wir zu viele Medikamente?“ 
„Medikamente beseitigen nicht die Ursachen des Konflikts, stattdessen ver-
hindern sie, dass Bewältigungsmechanismen erlernt werden“ titelt ein Kinder-
therapeut (vgl. Henke 2013). 

Dieser auf den ersten Blick großen (medizin-kritischen) Koalition von Be-
troffenen, Kostenträgern und Therapeut_innen steht der stetige Anstieg von 
ADHS-diagnostizierten Kindern/Jugendlichen – zwischen 2006 und 2013 
um 40 % auf nunmehr ca. 620.000 Betroffene – entgegen (vgl. Barmer GEK 
2013), wobei privat Versicherte noch nicht eingeschlossen sind, und die 
geballte Kinder- und Jugend-Medizin und -Psychiatrie, aber auch andere 
Ärzte, die den medizinischen und evidenten Charakter der Diagnose „ADHS“ 
betonen und vor mangelnder öffentlicher Anerkennung dieser Störung mit 
Krankheitscharakter warnen (vgl. exempl. IACAPAP 2004). Gleichsinnige 
Einlassungen findet man auch an Schulen und in Teilbereichen der Hilfen 
zur Erziehung, wenn z. B. aus den sozialpädagogischen Bereichen zu hören 
ist, der Anteil von Kindern mit psychischen Störungen und psychiatrischen 
Auffälligkeiten, vor allem „ADHS-Fälle“, stieg exorbitant an, womit dann 
besonders „intensive“ oder besondere „therapeutische“ Spezial-Settings, die 
zudem finanziell besser ausgestattet sind, begründet werden (vgl. den The-
menschwerpunkt in FORE 3/2013). Da man solche Einlassungen natür-
lich auch als interessegeleitete Beschreibungen lesen kann, lohnt sich ein 
genauerer Blick.

Zweifel an dem Diagnosekonzept ADHS 

Seitdem ADHS offiziell als psychische Störung anerkannt und in die entspre-
chenden Klassifikationssysteme DSM-IV und ICD-10 unter „Verhaltens- und 
emotionale Störungen“ … „mit Beginn in der Kindheit und Jugend“ (F. 90.0 – 
F. 90.9) aufgenommen wurde, löste dies gleichsam eine (falsche) Epidemie 
aus (vgl. Frances 2013: 13). Der Psychologe der Duke University in North 
Carolina weiß, wovon er spricht. Als seinerzeit kleine Veränderungen in der 
Klassifikation der Störungen beim DSM-IV vorgenommen wurden – Kriterien 
für Aufmerksamkeitsstörungen (ADHS) –, habe man damit die dann einset-
zende ADHS-Epidemie ungeahnten Ausmaßes begünstigt und (weltweit) Mil-
lionen neue Patient_innen geschaffen, kritisiert der frühere Schirmherr des 
DSM-IV. „Es ist ein Experiment außer Kontrolle“, so wird Allen Frances 
(2013) zitiert (vgl. zum Problem der Überdiagnostizierung auch Bruchmüller/
Schneider 2012). Dabei ist ADHS grundsätzlich schwer zu diagnostizieren, 
denn die Störungsbilder lassen sich nicht einfach von „normalem“ oder tole-
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rierbaren Ausdrucksformen kindlichen (und neuerdings sogar jugendlichen 
oder erwachsenen) Verhaltens unterscheiden (vgl. www.adhs.de). Entschei-
dend ist, wie bei allen ICD-Störungsbildern, die auf statistischen Durch-
schnittswerten aufbauen und ätiologische („medizinisch-naturwissenschaft-
lich ursächliche“ und damit auch prinzipiell medikamentierbare) Erklärungen 
mit funktionalen Normen verbinden, dass „die Ausprägung der Symptome 
nicht alters- und entwicklungsgemäß“ und die „Ursache nicht in einer anderen 
psychischen Störung oder Erkrankung zu finden“ ist, dass „die Störung schon 
im Vorschulalter begonnen hat und … ausdauernd, d. h. mindestens … länger 
als 6 Monate lang anhält“ (ebd.) und die erwartbare soziale und berufliche, 
durch soziale und kulturelle Erwartungen definierte Funktionsfähigkeit einge-
schränkt gilt (vgl. www.adhs.de). Für die Praxis (nach klinischen Kriterien) 
einer ADHS-Diagnose reicht es aus, wenn die Phänomene (Aufmerksamkeits-
schwäche, impulsives Verhalten, Hyperaktivität oder eine Kombination dieser 
Merkmale), in „ausgeprägter Form“ vorliegen und von denen einige Phäno-
mene vor dem 6. (ICD-10) oder 7. (DSM-IV) Lebensjahr aufgetreten sind 
(vgl. www.bundesaerztekammer.de). Die neue Erkrankung wird mittlerweile 
nicht mehr nur bei Kindern, sondern auch bis ins Erwachsenenalter diagnosti-
ziert und medikamentös behandelt.

ADHS ist ein Paradebeispiel für eine fabrizierte Erkrankung, sagt Leo Eisen-
berg, der Erstbeschreiber des hyperkinetischen Syndroms. Es handele sich 
nicht um eine definierbare Krankheitseinheit, und er fügt hinzu: „Fragen nach 
psychosozialen Ursachen seien vielmehr wichtig, aber sie nähmen viel Zeit in 
Anspruch“. „Eine Pille verschreibt sich dagegen ganz schnell“ (vgl. Spiegel 
Nr. 6/2012: 122; auch Blech 2014). Was zunächst zum Aufgabenfeld der 
Jugendpsychiater zählen sollte, übernahmen allmählich Kinder- und andere 
Ärzte. Diagnosestellung und Behandlung bzw. inflationäre Medikalisierung 
im „Schrotschussverfahren“, Verordnungen von Weckaminen/Methylphenidat 
und Folgepräparate, erfolgten, so Finzen (2012), häufig schon nach kurzer 
„Diagnose-Einschätzung“, ohne dass sozialpädagogische, psychotherapeuti-
sche und andere Hilfen eingebracht werden (vgl. Finzen/Hoffmann-Richter 
2002; Finzen 2012), obwohl dies eigentlich in Hilfeplankonferenzen als Stan-
dard gilt (vgl. u. v. Haubl 2010).

Zweifel an den pathophysiologischen Konzepten von ADHS ergeben sich 
auch aus neueren epidemiologischen Studien aus den USA und Kanada, die 
darauf hinweisen, dass in der Schulpraxis wahrscheinlich die Unreife der 
jüngsten Schüler eines Jahrgangs häufig zur Fehldiagnose ADHS Anlass gibt. 
Auf diesen Sachverhalt weisen jeweils eine Studie aus Michigan/USA (Elder 
2010: 641 ff.: „Nearly 1 million children are potentially misdiagnosed with 
ADHD“) und eine große epidemiologische Studie an 900.000 Kindern aus 
Vancouver/Canada (Morrow 2012: 755 ff.: „Immaturity mistaken for ADHD“) 
hin. Nach der Studie aus Michigan liegen altersgemäße Unreife und Reifungs-
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defizite der Jahrgangsjüngsten bei 20 % der Kinder der Diagnose ADHS 
zugrunde. Die Autor_innen stellen fest, dass normale Reifungsdefizite bei 
sozialem oder emotionalem Stress der Kinder millionenfach zur fälschlichen 
Diagnose ADHS führen können, weil Reifungsstörungen oder Unreife der 
Kinder vom Umfeld als ADHS verkannt werden. Eine Überforderung der 
Jahrgangsjüngsten führt kindgemäß zu Unruhe, Aggressivität, explosionsarti-
gem Bewegungsdrang, Ablenkbarkeit, schwankender Aufmerksamkeit, die als 
störend empfunden wird und nicht als pädagogische Herausforderung, son-
dern als Krankheit – ADHS – interpretiert wird. Deshalb erhalten die jahr-
gangsjüngsten Kinder einer Klasse deutlich häufiger die Diagnose ADHS als 
die Jahrgangsälteren.

Auch für die Behauptung, es handele sich bei ADHS um eine Hirnstoffwech-
selstörung, gibt es keine belastbaren Belege. Der oftmals als Erklärung ange-
führte Dopaminmangel konnte bisher nicht bestätigt werden. Eine Ähnlichkeit 
mit Diabetes/Insulin sei ebenfalls erfunden (vgl. Leuzinger-Bohleber u. a., 
2006). Dennoch werden diesbezügliche Medikamente und Stimulantien wie 
Methylphenidat (RITALIN, CONCERTA, MEDIKINET) und andere Psycho-
pharmaka massenhaft verordnet. Methylphenidat-haltige Arzneimittel unter-
liegen wegen ihrer besonderen Suchtrisiken dem Betäubungsmittelgesetz. 
Diese Mittel werden dennoch dramatisch oft verordnet, auch indem von Lob-
bygruppen, gesponserten Expert_innen und Institutionen sowie mittels Wer-
bung und zahlreicher Ratgeberliteratur und „Infoseiten“ im Internet auf die 
Eltern erheblicher Druck ausgeübt wird. 

Folgen solcher Strategien und irreführender Informationspolitiken zeigen sich 
u. a. in

• dem bedenklichen Anstieg von ärztlichen Verordnungen von Ritalin und 
anderen Psychostimulantien sowie von Antidepressiva, Neuroleptika und 
Tranquilizern an Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene,

• der Zunahme von gravierenden Nebenwirkungen wie „Drogenabhängig-
keit“, Wachstumsstörungen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Angst, 
Psychose, Aggressivität, Schlaganfall, Blutdruckveränderungen und ande-
ren Folgen (die teilweise sogar in Beipackzetteln für methylphenidat-hal-
tige Präparate genannt werden), 

• der Tatsache, dass mehr Kinder aus unterprivilegierten Familien, von 
alleinerziehenden Müttern, von Müttern mit niedriger Schulbildung und 
von Sozialhilfe lebenden Müttern Methylphenidat verschrieben bekom-
men (Hjern u. a. 2010: 920 ff.), 

• der fast dreifach höheren Verordnungsrate von Psychostimulantien oder 
anderen Medikamenten bei Jungen als bei Mädchen.
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Das gefährliche Geschäft mit ADHS 

Der inflationäre Kreislauf von immer mehr und leichter zugänglichen psychi-
atrischen Diagnosen und dem Einsatz von immer mehr Psychopharmaka 
begann im Grunde in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts (DMS-III 
und DSM-III-R). Psychopharmaka haben ein gewaltiges Marktpotenzial und 
die Diagnosekriterien haben entscheidenden Einfluss auf den Umsatz. Mit 
jeder Neuaflage der entsprechenden Manuals (DSM und ICD) erhöhte sich die 
Anzahl diagnostizierbarer Störungen und „eine psychiatrische Diagnose zu 
stellen, wurde so immer leichter und „Normalität“ zur Mangelware“ (Frances 
2013: 125; vgl. auch 113 f.). „In den letzten Jahren haben wir einen erschre-
ckenden Teufelskreis erlebt. Die diagnostische Inflation ließ den Verbrauch 
von Psychopharmaka regelrecht explodieren, was der pharmazeutischen 
Industrie enorme Gewinne eingetragen hat; damit hatte sie nicht nur die Mit-
tel, sondern auch ein starkes Motiv, um die diagnostische Blase … aufzupum-
pen“ (ebd.: 125).

Wie das Geschäftsgebaren und das Zusammenspiel von Industrie und Wissen-
schaft aber auch mit der Praxis funktioniert, zeigt exemplarisch die MTA-
Studie „A 14-month randomised clinical trial for attention-deficit/hyperacti-
vity disorder.“ (MTA Cooperative Group 1999: 1073 ff.), durch die die 
Medikamentalisierung starken Auftrieb erhielt. Diese Studie behauptete, dass 
eine Kombination aus Verhaltenstherapie und Methylphenidat die besten 
Ergebnisse bei der Unterdrückung von Symptomen des ADHS erbringt und 
damit der alleinigen psychotherapeutischen Intervention überlegen sei. Da 
nach dieser Studie von Methylphenidat verordnenden Ärzt_innen eine spezi-
elle Ausbildung in Verhaltenstherapie gefordert wurde, wird diese flugs von 
den Methylphenidat-Herstellern Shire/Novartis angeboten und gesponsert. 
Bei der Nachuntersuchung von Teilnehmer_innen der MTA-Studie durch 
Molina B.S et al. (2007) zeigte sich aber bei den 14 Monate mit Methylpheni-
dat behandelten Jugendlichen 36 Monate später eine erhöhte Rate an Straffäl-
ligkeit (27,1 % vs. 7,4 %) und an Drogenmissbrauch (17,4 % vs. 7,8 %). Die 
in der MTA-Studie beschriebene Besserung der ADHD-Symptomatik unter 
Methylphenidat korrelierte also nicht mit einer Besserung hinsichtlich Schul-
leistung, Berufsausbildung, sozialen Bindungen oder Lebensbewältigung.

In Deutschland können Hersteller unkontrolliert und ohne Offenlegung Ange-
hörigengruppen, Ärztefortbildungen und umsatzfördernde Maßnahmen spon-
sern, wie z. B. die „World Federation of ADHD“. Diese Vereinigung von 
Würzburger Professor_innen, die sich der Verbreitung der Information zu 
ADHS und dessen Behandlung widmet, wurde im Jahre 2008 in Zürich, also 
außerhalb der Geltung der deutschen Aufsicht, gegründet, um das Thema 
ADHS profitabel für die Warenanbieter, z. B. mittels firmengesponserter welt-
weiter „wissenschaftlicher“ Kongresse“ zu vermarkten (vgl. Schönhofer 2013). 
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Das erfolgreiche Marketing dieser Gruppe für das Thema ADHS und ADHS-
Medikamenten lässt sich vor Ort anhand der auffällig hohen ADHS-Fallzahlen 
im Raum Würzburg erkennen, wie die Zahlen des Arztreports 2013 der Bar-
mer GEK zeigen: Im Bundesdurchschnitt finden sich 2013 bei 10–12-jährigen 
Schulkindern ADHS-Diagnosen bei 12 % der Jungen und 4 % der Mädchen 
und Verordnungen der Psychostimulantien bei 6,5 % der Jungen und bei 2 % 
der Mädchen. In Würzburg, der Heimat der Behandlerlobby „World Federa-
tion of ADHD“, erhalten 18,8 % der Jungen und 8,8 % der Mädchen dieser 
Altersgruppe die Diagnose ADHS (57 % mehr) und die verordneten Stimulan-
tien liegen mit 13,3 % bei Jungen (+105 %) und 5,5 % bei Mädchen (+175 %) 
ebenfalls weit über dem Bundesdurchschnitt.

Dabei sind die meisten Neuroleptika, z. B. Olanzapin (ZYPREXA), für Kin-
der und junge Menschen bis 18 Jahre nicht zugelassen. Dies gilt nicht für 
RISPERDAL, dessen Verschreibungszahlen an Hamburger Kindern und 
Jugendlichen zwischen sechs und 17 sich in den Jahren 2006 bis 2010 verdop-
pelt haben und von 682 auf 1532 Fälle gestiegen sind (vgl. TK-Pressemittei-
lung v. 09.10.2011). Eingeschränkt ist die Zulassung aber auch bei RIS-
PERDAL (Risperidon). Dieses antipsychotische Mittel wurde von der 
deutschen Arzneimittelzulassungsbehörde bei Kindern ab fünf Jahren und 
Jugendlichen bis 18 Jahre nur zugelassen für: 

• eine symptomatische Kurzzeitbehandlung (bis zu sechs Wochen) von anhal-
tender Aggression bei Verhaltensstörungen mit unterdurchschnittlicher intel-
lektueller Funktion oder mentaler Retardierung im Rahmen eines umfassen-
den Behandlungsprogramms. 

Für die weiteren zugelassenen Indikationen wird wegen fehlender Daten zur 
Wirksamkeit eine Verordnung von RISPERDAL nicht empfohlen. Sie sind:

• Schizophrenie, Manie bei bipolaren Störungen, 

• Kurzzeitbehandlung (bis zu sechs Wochen) von anhaltender Aggression bei 
mäßiger bis schwerer Alzheimer-Altersdemenz. 

Die Gefährlichkeit der Vergabe von Neuroleptika erschließt sich schon aus der 
aufmerksamen Lektüre der Beipackzettel. Als Neben- und Langzeitwirkungen 
von Neuroleptika werden beschrieben:

• Sie verdoppeln das Risiko eines plötzlichen Herztodes, unabhängig von 
der Diagnose Schizophrenie (vgl. DGSP 2010; Arzneitelegramm 2009).

• Atypische und typische Neuroleptika haben weitgehend gleiche Wirkun-
gen. Sie können die unwillkürliche Beweglichkeit (extrapyramidal-motori-
sche Bewegungen) hemmen wie auch einen unwillkürlichen Bewegungs-
drang (Sitzunruhe, Zwangsbewegungen, Schüttellähme u. a.) auslösen. 
Die Hemmung betrifft auch Denken und Sprechen. 
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• Stoffwechselstörungen wie Diabetes, lebensbedrohliche Überzuckerung, 
Leberstörungen, extreme Gewichtszunahme und vermehrte Bildung von 
Prolaktin mit Störungen der Bildung von Sexualhormonen, mit Folgen wie 
Wachstumsstörungen, Brustwachstum (Gynäkomastie), Zyklusstörungen 
und Sterilität. 

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall können vermehrt auftreten.

• Hemmung der Bildung von weißen Blutkörperchen mit Schwächung der 
Immunabwehr gegen Infektionen.

• Sucht, Depression, Erregungszustände, Verlust der Impulskontrolle, Selbst-
tötungsideen.

Neuroleptika werden dennoch mit steigender Tendenz auch an Kinder und 
Jugendliche verordnet. Bei Kindern und Jugendlichen wirkt sich die Erhöhung 
der Prolaktinbildung mit Wachstumsstörungen, Brustwachstum und Störung 
der Bildung von Sexualhormonen besonders schädlich aus, da dadurch die 
sexuelle Prägung und Reifung irreversibel gestört und gehemmt werden kann, 
so dass andauernde Unfruchtbarkeit resultiert. Erhebliche Auswirkungen für 
die Entwicklung von jungen Menschen haben überdies die metabolischen Stö-
rungen mit häufiger Gewichtszunahme, dem darauf folgenden Bewegungs-
mangel, Krankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen u. a.

In diesem Zusammenhang ist ein Vorgang erwähnenswert: Im Jahre 2013 
belegte das US-Justizministerium wegen Verstoßes gegen das US-Arzneimittel-
gesetz den RISPERDAL-Hersteller Johnson und Johnson mit einem Bußgeld 
von 2,2 Milliarden Dollar, weil er in den Jahren 2002–2006 das atypische 
Neuroleptikum zur Behandlung bei bipolarer Depression und aggressivem 
Verhalten bei Kindern und Jugendlichen empfohlen hatte, ohne dafür eine 
Zulassung zu haben. In Deutschland wird das Medikament wie andere Neuro-
leptika bei Wutanfällen und Erregungszuständen im Rahmen von ADHS emp-
fohlen, ohne dafür eine Zulassung zu haben – aber hier wurde bisher niemand 
zur Verantwortung gezogen.

„Nebenwirkungen“, die in Beipackzetteln genannt werden, könnten den ver-
ordnenden Ärzt_innen zur Aufklärung der Patient_innen dienen, wenn sie 
auch beachtet und entsprechend umgesetzt würden. Die Beipackzettel schei-
nen aber – statt zu mahnen und zu warnen – eher der Absicherung der Herstel-
ler gegen Schadensersatzforderungen zu dienen.

Aus dem Gesagten kann nur mehr der Schluss gezogen werden, dass es drin-
gend geboten ist, auf die Verordnung von Neuroleptika bei Kindern und 
Jugendlichen entweder zu verzichten oder die Einhaltung der Indikation streng 
zu kontrollieren.
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Fazit

ADHS ist das Paradebeispiel dafür, wie aus erzieherisch/psychologischen He-
rausforderungen eine Krankheit gemacht wird, die dann mit Pillen zu behan-
deln ist, zum Wohle der Profite der Pharmaindustrie und ihrer Nutznießer und 
zum Schaden der Kinder und Jugendlichen, denen die Chance zur Bewälti-
gung ihrer (primär sozialen) Probleme verweigert wird. Will man Kinder (und 
Eltern) vor solchen problementeignenden Praktiken und Geschäften und vor-
eiligen sowie falschen Diagnosen schützen, ginge es zumindest um die Einhal-
tung bzw. Durchsetzung folgender Forderungen und Vorschläge:

• Es bedarf unabhängiger Forschung zu für die Lebensbewältigung relevan-
ten Parametern wie Schulleistungen, Berufsausbildung, soziale Bindungs-
fähigkeit und Organisation des eigenen Lebens sowie (vor allem) zu uner-
wünschten Folgewirkungen der Medikamentalisierung psychiatrischer 
Störungen. Diese Forschung ist durch staatliche Stellen zu finanzieren 
(vgl. Neeral/Wildermuth 2012). Bei der Zulassung und der Nutzenbewer-
tung für die Erstattung von Arzneimitteln diesbezüglicher Indikationen 
sind vom Lizenzinhaber derartige unabhängige Studien vorzulegen.

• Es sollten keine Medikamentenverordnungen über einen Zeitraum von 
mindestens einem Jahr erfolgen und bevor nicht pädagogische und the-
rapeutische Möglichkeiten dokumentiert und nachweisbar ausgeschöpft 
sind. Es bedarf einer unabhängigen Kontrolle des Verschreibungsverhal-
tens der niedergelassenen Ärzt_innen im Sinne der sog. Konsensusricht-
linien.

• Die psychosoziale und therapeutische Kompetenz von verschreibenden 
Ärzt_innen sollte in unabhängigen Verfahren und Institutionen erworben 
werden. Zuwendungen durch die Pharmahersteller müssen bekannt sein im 
Sinne des „Physician Payment Sunshine Acts“ in USA.

• Wie für die Heimkinder am runden Tisch sollten Gelder bereitgestellt wer-
den für die Folgen und Nebenwirkungen der Therapie.

Es geht aber auch – vielleicht sogar vorrangig – darum, zu verstehen, wieso das 
„Konzept ADHS“ einschließlich der diesbezüglichen Diagnostik und Medika-
lisierung sich so und auch weit über den ADS-Komplex hinaus (etwa entspre-
chend § 35a; im Kinderschutz oder generell im Bereich der sozialen Diagnos-
tik bei der individuellen Hilfeplanung) erfolgreich durchsetzen konnte und das 
Verschwimmen der Unterscheidung von „Erziehung“ und „Medizin“/„Psych-
iatrie“ sich als zunehmend selbstverständlich und „normal“ etabliert.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit können dazu folgende Aspekte geltend 
gemacht werden: Für das früh sich (vorschulisch) selbst optimieren müssende 
Kind wie die diesen Prozess „managenden“ und sich um den Erfolg sorgenden 
Eltern – wie auch für Fachkräfte in den Hilfen zur Erziehung – eröffnet das 



21

Oszillieren zwischen pädagogischem und psychiatrischem Vokabular und Stra-
tegien eine Vergrößerung ihrer jeweiligen Handlungsoptionen und -sicherhei-
ten, u. a., indem „unerklärliches“ oder „unverstandenes“ Verhalten unter Rück-
griff auf medizinisches Expert_innenwissen in Verständnis umgewandelt wird. 
Das medizinisch-psychiatrische Wissen ordnet so auch soziale Beziehungs-
dynamiken neu, legt eine Umwandlung von Rollenbildern und Selbstverständ-
lichkeiten nahe und verändert und bestätigt diese zugleich. „Die standardisier-
ten, normalistisch begründeten Behandlungsangebote erzeugen eine Dynamik, 
im Zuge derer neue Routinen und Muster von Reaktion und Verhalten etabliert 
werden, die auf Wiederholung, Intensivierung oder auch Veränderung von 
Denkweisen, Normen und Verhaltenspraxen aller Beteiligten drängen“ (Liebsch 
u. a. 2013: 171) und insofern kontinuierlich interaktiv „bearbeitet“ werden 
müssen. Die angesprochenen Veränderungen beziehen sich auf nahezu alle 
Lebensbereiche und dienen – im Fall der Hilfen zur Erziehung – auch dazu, 
auf die angesprochenen Phänomene zugeschnittene, sprich spezialisierte Ange-
bote zu etablieren und zu legitimieren. Sorgende Eltern, Ärzt_innen, sozial-
pädagogische Fachkräfte und Kinder richten ihr Selbstverständnis dabei aber 
in gesellschaftlichen Kontexten (neu) aus, die hochgradig beeinflusst sind 
durch z. B. Ratgeberliteratur, Betroffene, Internet, Expert_innen und vor allem 
Pharmaindustrie (s. o.), die sie mit Orientierungswissen versorgen. Indem sie 
dieses Orientierungswissen aufgreifen, tragen sie (alle!) dazu bei, „dass sich 
die medizinische und kulturelle Praxis der Diagnostizierung von Entwick-
lungsstörungen, ihre Bedeutung, Anwendung und Nutzung als legitim durch-
setzt und in den Alltag integriert werden kann“ (ebd.: 174), wobei den Eltern 
zugutegehalten werden kann, dass sie hier einen Kampf um den sozialen Auf- 
oder Abstieg ihrer Kinder führen.

In der Normalität und Normalisierung von ADHS transportiert sich letzen 
Endes eine „technokratische Administration von Differenz“ (Castel 1982: 12); 
„technokratisch“ durch die Aufforderung zur Intervention; „administrativ“, da 
„neue soziale Unterscheidungen produziert werden, die in Form einer norma-
listisch erzeugten und begründeten „Diagnose“ nun in die Verwaltungsabläufe 
von Bürokratien eingehen, z. B. in die Abrechnungen von Krankenkassen, in 
Schulzeugnisse oder Berichte der Jugendhilfe. Damit erhält medizinische 
Expertise wachsenden Einfluss auf Fragen von kindlicher Entwicklung und 
Erziehung. Die neue Normalität dieser Entgrenzung von Erziehung und Medi-
zin zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die medizinische Autorität nicht per 
Anordnung und Zwang wirksam ist“ (Liebsch u. a. – a. a. O.: 174), sondern 
trotz der Marginalität, in die sie Kinder bringt, (überwiegend) von Eltern und 
Fachkräften selbst gewählt und strategisch genutzt wird. 
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Arbeitsbedingungen

Gunter Fleischmann

Die Arbeitsbedingungen der MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendhilfe 
werden wesentlich durch die finanziellen Möglichkeiten und Grenzen (oder: 
den finanziellen Gestaltungsraum) beeinflusst, die zur Verfügung stehen. Sie 
sind u. a. dafür ausschlaggebend, welche Hilfen in welchem Umfang den 
Betroffenen zuteilwerden, welche Ausstattung bspw. ein Arbeitsplatz hat 
sowie welche Höhe die Vergütung der beruflichen Tätigkeit umfasst. Mit Inan-
spruchnahme der subjektiven Leistungen bspw. auf Hilfen zur Erziehung und 
mit der Präzisierung des gesetzlichen Schutzauftrages der Jugendhilfe und der 
damit verbundenen erhöhten Sensibilität für dieses Thema in der Öffentlich-
keit sind in den letzten zehn Jahren Umfang und Kosten der Hilfen zur Erzie-
hung stetig gestiegen. Diese Entwicklung erzeugte – auf dem Hintergrund 
leerer öffentlicher Kassen – gleichzeitig einen enormen Spardruck auf den 
Bereich der Hilfen zur Erziehung mit gravierenden Folgen für den Rahmen 
und die Arbeitsbedingungen in diesem Tätigkeitsfeld. 

Die MitarbeiterInnen (bei öffentlichen und freien Trägern) erleben bei ihrer 
täglichen Arbeit ein Spannungsfeld zwischen pädagogischem Anspruch, 
Schutzauftrag, institutionellen Zwängen und mangelnden Ressourcen. Dieses 
soll, ergänzt um die Perspektiven von Belastungen, Effekten, aber auch Eck-
punkten für ein vernünftigeres System, im Folgenden skizziert werden.

Arbeitsbedingungen in den Jugendämtern

In einem Diskussionspapier der Bundesarbeitsgemeinschaft der Allgemeinen 
Sozialen Dienste vom August 2013 (BAG ASD/KSD) wird die Situation für 
die MitarbeiterInnen in den Jugendämtern als prekär beschrieben. Es wird 
festgestellt, dass die berufliche Identität der Fachkräfte angesichts der großen 
Belastungen und des hohen Handlungsrisikos unter dem Vorzeichen des Kin-
derschutzes bedroht sei.

Ähnliches konstatierte Marie-Luise Conen schon 2011 in ihrem Buch „Unge-
horsam – eine Überlebensstrategie“ und dann in ihrem Artikel „Was ist los in 
den Jugendämtern?“ (Conen 2012). Die Praktiker in den Jugendämtern stehen 
unter enormem Finanzdruck, müssen bei Kostenüberschreitungen regelmäßig 
ihre Hilfeentscheidungen rechtfertigen und sehen sich mitunter gezwungen, 
ihre eigenen fachlichen Standards zu verlassen. „Die Fallbelastung und damit 
die Arbeitsverdichtung sind gewaltig, nicht selten sind 120–150 Klienten zu 
betreuen, wovon 40–50 dem Kreis der ‚Multiproblemfamilien‘ zuzurechnen 
sind.“ (Conen 2011: 89) Schließlich nehmen bürokratische Regelungen und 
aufwendige Dokumentationssysteme beständig zu und schränken die eigenver-
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antwortlichen Gestaltungsmöglichkeiten und damit auch die Arbeitszufrieden-
heit ein.

Immer häufiger melden sich auch Jugendämter in Brandbriefen selbst zu Wort 
und beklagen die nicht tragbare Personalsituation. So schreibt die Jugendamts-
leitung von Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin in einem offenen Brief vom 
24.09.2013 an ihren Bezirksbürgermeister, dass mehr als ein Viertel der Mit-
arbeiterInnen älter als 60 Jahre seien. Gleichzeitig wären mehr als 10 % der 
vorhandenen Stellen über einen langen Zeitraum unbesetzt und die weitere 
Abwanderung von MitarbeiterInnen, die unzureichende Zahl von geeigneten 
BewerberInnen und das langfristige Einstellungsverfahren würden die Eng-
pässe noch absehbar verschärfen und so die Leistungsfähigkeit des Amtes ins-
gesamt infrage stellen.

Arbeitsbedingungen und -belastungen bei Freien Trägern

Auf den Spardruck, der auf den Hilfen zur Erziehung lastet, wurde oben bereits 
hingewiesen. An den zugespitzten Bedingungen in Berlin – und insbesondere 
im Angebotsbereich der ambulanten Hilfen – lassen sich die Auswirkungen 
augenfällig beschreiben. Regelmäßig fallen die Fortschreibungen der Kosten-
sätze weit geringer aus als die Preissteigerungsraten und Tariferhöhungen. So 
blieben die Mittel für Sachkosten innerhalb des Fachleistungsstundensatzes 
von 2002 bis 2013 unverändert, während der Anstieg der Verbraucherpreise in 
dieser Zeit 19,35 % betrug. Es gab im öffentlichen Dienst in Berlin seit 2002 
tarifliche Steigerungen in Höhe von insgesamt 17,7 %, während der Satz der 
Fachleistungsstunde im gleichen Zeitraum lediglich um 6,9 % angehoben 
wurde. In der Konsequenz können die Träger ihren MitarbeiterInnen die ver-
gleichbaren Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Beschäftigungsbereich 
nicht mehr bezahlen. Zusätzlich ist das wirtschaftliche Risiko sehr einseitig 
verteilt. Eine Auslastungsquote von 95 % und eine sehr schwankende Beauf-
tragung durch die Jugendämter erfordern ein hohes Maß an Flexibilität. 

In der Folge gibt es im Angebotsbereich der ambulanten Hilfen in Berlin fast 
nur noch Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse, die sich bei stärkerer Anfrage 
entsprechend aufstocken lassen. Einige Träger sind sogar dazu übergegangen, 
kapazitätsorientierte Arbeitsverträge zu schließen, die sich synchron zum Auf-
tragsvolumen bewegen. Die Konsequenzen für die MitarbeiterInnen sind bit-
ter. Neben den hohen Anforderungen an die pädagogische Arbeit mit stark 
problembelasteten Kindern und Familien müssen sie sich auch noch beständig 
um die Sicherung des eigenen Lebensunterhaltes sorgen. Für ein ausreichen-
des Monatseinkommen sind sie auf Nebentätigkeiten angewiesen bzw. finden 
sich im Extremfall gemeinsam mit den Betreuten auf der gleichen Wartebank 
des Jobcenters wieder, um ergänzende Unterstützung zu beantragen.
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Schließlich wurde das durchschnittliche und fachlich für notwendig erachtete 
Stundenbudget für ambulante Hilfen in den letzten zehn Jahren auf die Hälfte 
verringert. Waren 2003 in der Leistungsbeschreibung noch neun Stunden für 
die fallbezogene Zeit einer Familienhilfe in der Woche veranschlagt, sind es 
2013 nur noch 4–4,5 Stunden. Abgesehen von der fachlichen Bewertung die-
ser Entwicklung für die Betreuten ergibt sich daraus für die Mitarbeitenden 
eine hohe Arbeitsverdichtung. Statt drei bis vier müssten jetzt sieben bis acht 
Familien „bearbeitet“ werden, um eine Vollzeitstelle auszufüllen. Wegezeiten 
sind dabei nicht eingerechnet, da sie im Fachleistungsstundensatz ohnehin 
nicht finanziert werden.

Folgeerscheinungen

Die Rahmenbedingungen eines Arbeitsbereiches werden immer auch nach der 
politischen Priorität und dem gesellschaftlichen Stellenwert bestimmt, der ihm 
beigemessen wird. Gerade die finanzielle Lage der Jugendhilfe entspringt kei-
ner finanztechnischen Zwangsläufigkeit, sondern ist das Ergebnis politischer 
Prioritäten und Rahmensetzungen. Dafür muss letztlich die Frage beantwortet 
werden: Wie viel Jugendhilfe wollen wir uns in Deutschland leisten? Eine 
besondere Rolle nimmt in diesem Zusammenhang das Bundesland Berlin ein, 
das bei einem Schuldenstand von rund 40 Milliarden Euro Ende 2001 der 
Jugendhilfe eine radikale Kürzung innerhalb von fünf Jahren um 35 % (von 
451 Millionen im Jahr 2002 auf 290 Millionen Euro im Jahr 2007) verordnete. 
Berlins Schuldenstand liegt inzwischen (Ende 2012) bei rund 60 Milliarden 
Euro, die Jugendhilfe leidet immer noch unter den rigiden Sparvorgaben und 
einem unsinnigen System der Mittelzuweisung nach mittleren Stückkosten 
(Median) des vorvergangenen Jahres.

Gleichzeitig leistet sich das Land einen Flughafen, der ein Vielfaches der 
geplanten Kosten schon verschlungen hat, nicht fertig wird und alleine für die 
Unterhaltung des ungenutzten Areals monatlich 20 Millionen Euro verbraucht 
(Spiegel online 27.05.2013).

Die Hilfen zur Erziehung standen als „Reparaturbetrieb“ familiärer Auffällig-
keiten noch nie in besonders hohem Ansehen. Über den in den letzten zehn 
Jahren aufgebauten Kostendruck bei gleichzeitig empfindlicher Gewährleis-
tungsverpflichtung wird jetzt zusätzlich noch der Eindruck erweckt, dass dort 
unter dem Diktat des individuellen Rechtsanspruchs Steuergeld in hohem 
Maße verausgabt wird, während gleichzeitig die Sinnhaftigkeit und die Effek-
tivität infrage stehen (siehe auch Artikel im Tagesspiegel „Familienhilfe“ vom 
20.08.2011).

Von vielen MitarbeiterInnen der öffentlichen wie auch der freien Jugendhilfe 
wird die Tendenz dieser sowohl in der Fachöffentlichkeit als auch in den 
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Medien geführten Debatte stark demotivierend erlebt. Für die meisten war 
Triebfeder für ihre Berufswahl – anders als in anderen Branchen – nicht die 
(ohnehin vergleichsweise magere) Bezahlung, sondern der Wunsch nach einer 
erfüllten Tätigkeit im Dienst des Gemeinwesens. Wird die Sinnhaftigkeit die-
ser Tätigkeit aber im öffentlichen Diskurs massiv in Zweifel gezogen, beginnt 
das Fundament der beruflichen Identität zu wackeln. Verstärkt werden die 
Zweifel bei den MitarbeiterInnen der freien Träger noch durch die unzurei-
chende und unsichere finanzielle Absicherung. Zunahme von Druck bei 
gleichzeitiger Abnahme von (gesellschaftlicher und finanzieller) Wertschät-
zung führen vielfach zum Gefühl der Überlastung und in die Krankheit.

Wo keine befriedigenden, wertschätzenden und existenzsichernden Arbeitsbe-
dingungen geboten werden können, schwinden auch die Bindungskräfte für 
die Mitarbeitenden. Junge und flexible KollegInnen halten nach anderen, 
attraktiveren beruflichen Möglichkeiten Ausschau, viele Ältere gehen in eine 
Art „Duchhaltemodus“ und sehnen sich nach dem Ruhestand. Für den beruf-
lichen Nachwuchs sind dies fatale Signale. Wer möchte schon in einem Tätig-
keitsbereich arbeiten, der schlecht bezahlt, hoch anspruchsvoll und in der 
gesellschaftlichen Rangordnung in den unteren Regionen angesiedelt ist. 
Anders als vor zehn Jahren, sieht inzwischen auch die BewerberInnenlage für 
freie Stellen sehr dürftig aus. Ähnlich wie im Kitabereich, der durch seinen 
Stellenzuwachs ernsthafte Personalprobleme hat, droht auch bei den Hilfen 
zur Erziehung ein zunehmender Fachkräftemangel, der unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen nicht lösbar ist.

Wege aus dem Dilemma

Offenbar bieten die gegenwärtige Organisationsform und der Rahmen der Hil-
fen zur Erziehung keine Lösungsmöglichkeiten für die bestehenden Problem-
lagen – weder bei der Kostenentwicklung noch bei den Arbeitsbedingungen.
Die Versuche, durch verstärktes Controlling, Steuerung und Wirkungsmes-
sung die Kosten einzufangen, waren bisher erfolglos. Offenbar ist es eine Illu-
sion zu glauben, das Maß der Effektivität und der Kostenreduzierung ließe 
sich durch eine wachsende Verpflichtung zur Dokumentation und Steuerung 
erhöhen. 

Alle Wirkungsuntersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Er-
folg von pädagogischer Arbeit auf dem gelungenen Arbeitsbündnis und der 
vertrauensvollen Beziehung zwischen den Akteuren basiert. Wenn sich der 
Betreute als Fall behandelt sieht, der möglichst zeit- und kostensparend gema-
nagt werden soll, verweigert er sich vielfach der Zusammenarbeit und taucht 
einige Zeit später oftmals mit komplexeren (und kostenintensiver zu „bearbei-
tenden“) Problemlagen wieder auf.
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Um aus der Negativspirale von Kostensteigerungen, bedrückenden Arbeits-
bedingungen und Problemverschiebungen herauszukommen, helfen betriebs-
wirtschaftliche Rezepte und Terminologien aus dem Marktgeschehen offenbar 
wenig. Es bedarf eines grundlegenden Systemwechsels, ohne dabei das hohe 
Gut des Rechtsanspruchs nach individueller Hilfe infrage zu stellen. Zentrales 
Wirkungsprinzip einer neuen Strategie kann nicht ein immer umfassenderes 
Controlling, sondern muss die Qualität der Kommunikation auf den unter-
schiedlichen Ebenen des Hilfeprozesses sein: zwischen PädagogInnen und 
Adressaten der Hilfe, mit dem Umfeld des Hilfesuchenden, zwischen Auftrag-
geber und Auftragnehmer der Hilfeleistung. Nicht ein möglichst enges Korsett 
bringt produktive und kreative Lösungen hervor, sondern ein klarer Rahmen, 
innerhalb dessen flexibel nach dem individuellen Bedarf Ziele ausgehandelt, 
angesteuert und ihre Umsetzung in vernünftigen Zeitabständen überprüft wer-
den können. Hilfekonferenz und Hilfeplanung sind dafür die gesetzlich beschrie-
benen und geeigneten Instrumente. Ein auskömmliches Budget, gesicherte 
Arbeitsverhältnisse und eine verlässliche Kooperationsbasis sind die Vorausset-
zungen für ein vertrauensvolles Zusammenwirken der Fachkräfte der öffent-
lichen und freien Jugendhilfe, das erst ein motiviertes und effektives Arbeiten 
zusammen ermöglicht.

Auf einem erfolgreichen Weg scheint beispielsweise die Landeshauptstadt Han-
nover zu sein (Darstellung auf der Fachtagung des Deutschen Vereins „Weiter-
entwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung“ im Oktober 2013). Im 
Sinne von regionalen Versorgungsaufträgen werden seit mehr als zehn Jahren 
mit freien Trägern Verträge über ein festgelegtes jährliches Budget und den 
Einsatz von „Planstellen“ zur Durchführung der ambulanten Erziehungshilfen 
in 13 Stadtbezirken abgeschlossen. Gleichzeitig wurde beim Jugendamt auf der 
Basis eines externen Organisationsgutachtens die Stellenausstattung auf ein 
tragfähiges Niveau angehoben. Das System bringt ein hohes Maß an Sicherheit 
für die Träger und ihre Beschäftigten sowie die Adressatinnen und Adressaten 
der Hilfe. Die Steuerung der Hilfeplanung bleibt beim Jugendamt. Über Stan-
dards, Qualität und Wirkung der Hilfen findet zwischen der öffentlichen und der 
freien Jugendhilfe ein intensiver Dialog statt. Im Ergebnis wird berichtet, dass 
die Zufriedenheit sowohl bei den MitarbeiterInnen des Jugendamtes als auch 
bei denen der freien Träger hoch ist, das Wunsch- und Wahlrecht der Hilfe-
suchenden durch die Trägervielfalt bestehen bleibt und die mit der Kämmerei 
jährlich ausgehandelten Budgets eingehalten werden können.

Voraussetzung für diese Entwicklung war allerdings, dass es gelungen ist, alle 
vor Ort tätigen Leistungserbringer in das Verfahren einzubeziehen. Dies ist 
sicherlich nicht an allen Orten der Bundesrepublik realistisch.

Um den Weg für die breite Erprobung eines solchen neuen Jugendhilfemodells 
zu bereiten, bedarf es entsprechender (mit dem EU-Recht abgestimmter) gesetz-
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licher Veränderungen. Gleichzeitig bedarf es aber auch auskömmlicher Bud-
getansätze, die dann unter Wahrung des individuellen Rechtsanspruchs in 
gemeinsamer Verantwortung bewirtschaftet werden. Die Jugendhilfe ist kein 
wirtschaftliches Marktgeschehen, das nach den Grundsätzen von Angebot 
und Nachfrage organisiert werden kann. Stattdessen sollte die Richtung lau-
ten: Vom Preiskampf zum Qualitätswettbewerb. Alle am Hilfeprozess Be-
teiligten – Hilfesuchende, MitarbeiterInnen der freien und der öffentlichen – 
Träger werden davon profitieren. 
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Armut

Karl August Chassé

Seit der Aufklärung gilt Armut als kontroverser Begriff, weil er gesellschaftli-
che Ungleichheits- und Machtverhältnisse anspricht. Im Unterschied zu 
Gesellschaften, in denen Armut als Naturtatsache gilt, wird in der Neuzeit 
Armut als gesellschaftliches Phänomen gesehen – als etwas von Menschen 
gemachtes und daher auch von Menschen veränderbares – und die Frage auf-
geworfen, was die Ursache von Armut sei und wie ihr abzuhelfen sei. Die 
Antworten, die die Neuzeit auf das Armutsproblem entwickelt hat, sind Arbeit 
für die Armen, Qualifikation und Motivierung, aber auch Bildung zur Selbst-
behauptung und – spät – materielle Unterstützung. Weil diese Fragen immer 
auch Herrschaftsverhältnisse in und zwischen gesellschaftlichen Gruppen 
betreffen, ist Armut ein Kampfbegriff. Am einfachsten wird das Nachdenken 
über Ungleichheit generierende Strukturen dadurch abgewehrt, dass man den 
Armen selbst die Schuld an ihrer Lage gibt. 

Armutsdiskurse 

In der aktuellen Entwicklung ist deutlich geworden, dass die Marktverhält-
nisse keineswegs zu einer progressiven Verbesserung der Lebensbedingungen 
aller führen, sondern Armut in immer neuen Formen als Bedingung und 
Begleiterscheinung des weiteren Wachstums hervorbringen. So hat das Statis-
tische Bundesamt im November 2013 bei seiner Veröffentlichung des neuen 
Sozialreports darauf aufmerksam gemacht, das paradoxerweise Produktivität 
und Beschäftigung kontinuierlich gestiegen waren, ohne den Anstieg der 
Armut zu unterbinden. 

Armut als Resultat gesellschaftlicher Benachteiligungsstrukturen verweist auf 
die Fragen nach den gesellschaftlichen Ursachen vor dem Hintergrund einer 
wachsenden sozialen Ungleichheit: die Zunahme von Reichtum und Armut 
gleichermaßen. Der Anstieg der Armut wird auf die Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes, den Rückgang von Normalarbeitsverhältnissen, den steigen-
den Anteil prekärer Beschäftigungsformen und den Anstieg der arbeitenden 
Armen (Armut trotz Erwerbstätigkeit) zurückgeführt, muss also im Zusam-
menhang vielschichtiger, auch globaler Machtverschiebungen von Kapital und 
Arbeit und entsprechender politischer Regulation gesehen werden. Der Wan-
del der Lebensformen (Individualisierung, Enttraditionalisierung) bindet den 
Einzelnen stärker an gesellschaftliche Entwicklung. Alte sozialpolitische 
Strukturprobleme (Versicherungsprinzip, Bezug auf Erwerbsarbeit) und die 
aktuelle Fokussierung auf Aktivierung haben die armutsvermindernde Wir-
kung sozialpolitischer Transfers verringert und den Druck in flexible, deregu-
lierte, gering bezahlte Arbeit erhöht. 
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Armut ist immer auch ein Begriff der Abgrenzung, mit dem sich vor allem 
Gruppen der wohlsituierten Facharbeiterschaft (Mittelschicht) von den Under-
dogs abgrenzen, um sich ihrer sozialmoralischen Respektabilität zu ver-
sichern.

Solche Tendenzen zeigen sich aktuell im heutigen Diskurs um Unterschichten, 
wo es wie im 19. Jahrhundert um die Unfähigkeit geht, Kinder zu erziehen, um 
Disziplinlosigkeit, unbeherrschtes Konsumverhalten und sexuelle Freizügig-
keit. Diskursiv ist die moralische Verurteilung der Unterschicht strategisch 
motiviert, um den Umbau wohlfahrtsstaatlicher Leistungen von welfare auf 
workfare und die Umsteuerung auf eine Grundsicherung zu legitimieren. Auch 
soll die in der Mittelschicht latente und in der Gegenwart verstärkte Angst vor 
dem Abstieg zur Disziplinierung im Sinne einer flexiblen Ausrichtung auf den 
Markt genutzt werden. Die geschichtliche Betrachtung zeigt, dass solche Stra-
tegien in Armutsdiskursen seit Jahrhunderten verfolgt werden. Das gilt auch 
für das Argument der fürsorglichen Vernachlässigung (die kontraproduktive 
Wirkung von Geldzuwendungen), das bereits in der underclass-Diskussion der 
USA zur Abschaffung der Sozialhilfe beigetragen hat. Doch wenn ein zu groß-
zügiger Sozialstaat für die Entstehung einer wohlfahrtabhängigen Unter-
schicht verantwortlich sei, dann müsse die Unterschicht ja nicht in den USA 
und Großbritannien beheimatet sein, sondern in Schweden (Heite u. a. 2007).

In der Debatte um Armut zeigt sich die innere Widersprüchlichkeit der Gesell-
schaft, zeigen sich die Ängste der Mittelschichten, wird die zunehmende Pola-
risierung gesellschaftlicher Lebenslagen deutlich und in den unteren Schich-
ten werden die Gefühle der Ungerechtigkeit und Resignation verstärkt. Zum 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft trägt dies nicht bei (Hradil 2010).

Armut messen 

In hoch entwickelten Ländern ist absolute Armut, bei der die Grundbedürf-
nisse nicht gesichert sind (Ernährung, Wohnung, Bekleidung, medizinische 
Versorgung) selten geworden, hier handelt es sich um relative Armut. Sie ist 
bezogen auf einen sozial akzeptablen Stand der Lebensführung, die sich am 
Wert-Konsens der Gesellschaft bemisst. Die Europäische Union definierte 
1984: Als arm wird angesehen, wer so wenig (materielle, soziale und kultu-
relle) Mittel zur Verfügung hat, dass er von der Lebensweise ausgeschlossen 
ist, die im jeweiligen Land als Minimum annehmbar gilt. Armut ist damit eine 
extreme Form sozialer Ungleichheit und Benachteiligung.

Wie immer man Armut misst, sie hat augenscheinlich im letzten Jahrzehnt 
deutlich zugenommen; generell sind seit 1990 die Einkommens- und Ungleich-
heitsrelationen nach langer Stabilität flüssig geworden. Bei der Messung von 
Armut wird vom monetären Einkommen auf die Lebensbedingungen des 
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Haushalts geschlossen. In der Europäischen Union hat sich ein Messverfahren 
des bedarfsgewichteten Haushaltseinkommens von 60 % des Medians durch-
gesetzt. Die OECD rechnet mit 50 % des gewichteten Durchschnittseinkom-
mens. Haushalte unter dieser Einkommensgrenze gelten als arm; Vermögen, 
Schulden, auch zeitlicher Verlauf und Dynamik sind nicht einbezogen, des-
halb werden die so gefundenen Personengruppen nur als armutsgefährdet 
bezeichnet. Mit Blick auf Deutschland stellt der Bezug von Grundsicherungs-
leistungen nach SGB II (Hartz IV) eine weitere Form dar. Hier wurde eine 
Bedarfsprüfung im Einzelfall vorgenommen und Rücklagen müssen weitge-
hend aufgebraucht sein, deswegen kann hier von einer engeren Armutsgrenze 
ausgegangen werden. Politisch gilt der Bezug von Grundsicherungs-Leistun-
gen als bekämpfte Armut, wissenschaftlich wird dies bestritten. Den so ermit-
telten Zahlen ist noch eine Dunkelziffer hinzuzurechnen, die zwischen 30 und 
70 % geschätzt wird.

Wissenschaftlich wurde seit den 1990er-Jahren die Beschränkung der Armuts-
debatte auf Einkommensarmut kritisiert und ein Lebenslage-Konzept für ange-
messener gehalten. Hier steht die Frage nach den Bedingungen für die Entfal-
tung und Verwirklichung wichtiger Interessen der Individuen im Mittelpunkt; 
konzeptuell bezogen auf den Einkommens- und Versorgungsspielraum, den 
Lern- und Erfahrungsspielraum, den Kontakt- und Kooperationsspielraum, 
den Regenerations- und Mußespielraum sowie den Dispositions- und Ent-
scheidungsspielraum, wobei die Wahrnehmung der Kinder entscheidend ist 
(Chassé u. a. 2010: 54 ff.). Auch die Beschränkung auf Querschnittszahlen 
erschien unzulänglich und wurde durch Verlaufsanalysen ergänzt. Die subjek-
tiven Bewältigungsversuche von Armut stehen häufig im Mittelpunkt der neu-
eren Forschung. Sozialräumliche Segregationsprozesse und Benachteiligun-
gen im Sozialraum wurden seit den neunziger Jahren thematisiert. Der 
gewachsene Problemdruck hat zu einer Institutionalisierung der Armuts- und 
Reichtumsberichterstattung der Regierung geführt (bisher vier, zuletzt 2012), 
die freilich immer zahnloser wurde. Nach wie vor fehlt es an differenzierten 
Analysen einzelner Problemgruppen, von typischen Verlaufsmustern der 
Armut, von Untersuchungen zu den Auswirkungen sozialräumlicher Konzen-
trationen, von Belastungskumulationen und unterschiedlichen Verarbeitungs- 
und Bewältigungsmustern. Auch eine armutspolitische Wirkungsforschung 
bleibt ein Desiderat.

Kinderarmut 

Kinderarmut wird seit dem letzten Jahrzehnt als eigenständiges und wachsen-
des Problem thematisiert, auch weil der Anstieg und das Ausmaß bei Kindern 
und Jugendlichen seit Mitte der 1990er-Jahre deutlich über dem Erwachsener 
liegt. Empirisch zeigten sich in allen Bereichen der kindlichen Lebenslage, 
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Alltag und Gesundheit, Bildung und Bildungschancen, sozialen Teilhabe und 
Persönlichkeitsentwicklung starke Beeinträchtigungen. Kinderarmut unter-
scheidet sich vor allem dadurch von der Erwachsenenarmut, dass die erhebli-
chen Einschränkungen und Benachteiligungen des aktuellen Kinderlebens, die 
von den Kindern selbst sehr deutlich wahrgenommen werden (vgl. World-
Vision 2010, Chassé u. a. 2010), prägende Auswirkungen auf die Entwick-
lungschancen und die Lebensperspektiven der Subjekte hat. Diese Einschrän-
kungen führen dazu, dass Entwicklungsmöglichkeiten nicht genutzt werden 
können oder nicht zur Verfügung stehen, und dass die benachteiligenden 
Lebensumstände die Persönlichkeitsentwicklung nachhaltig beeinflussen kön-
nen (etwa Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Identität). 

Strategien zur Armutsprävention

Kinderarmut ist seit dem letzten Jahrzehnt in den Mittelpunkt politischer 
Bestrebungen gerückt, weil auch Kinder humankapitaltheoretisch als Ressour-
cen der Gesellschaft und als Faktor des globalen Wettbewerbs betrachtet wer-
den. Nach einem von Esping-Andersen 2002 entwickelten Gutachten für die 
EU sollte schon in der frühen Kindheit in die Förderung von Kindern inves-
tiert werden, weil zu diesem Zeitpunkt die Förderung am lohnendsten sei. 
Zuvor war infolge der PISA-Studien das Schulsystem in den Blickpunkt der 
Kritik geraten, weil deutlich wurde, dass das deutsche Schulsystem die 
Benachteiligung, mit der manche Kinder in die Schule kommen, viel weniger 
ausgleichen könne als andere Länder – auch solche mit wesentlich größeren 
sozialen Ungleichheiten, wie etwa die USA oder Großbritannien. In der Folge 
beziehen sich die Diskussionen sehr grundsätzlich auf die Struktur, die Inhalte 
und die Lernformen des deutschen Schulsystems (einschl. frühe Selektion, 
Sonderschulsystem, Sitzenbleiben).

Die geschilderten gesellschaftlichen Entwicklungen führen allerdings in ein 
regulatorisches Dilemma. Auf der einen Seite ist der sozialpolitische Druck in 
Niedriglohnarbeitsverhältnisse und Arbeit um jeden Preis für die Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarktes notwendig. Auf der anderen Seite will der Sozialin-
vestitionsstaat ja nicht nur die Familieneltern in Arbeit bringen (auch wenn sie 
in Armut bleiben), sondern so in die Kinder investieren und sie fördern, dass 
sie sich von der innerfamilialen Weitergabe von Armut abkoppeln können. 

Nicht nur wird seit den letzten zehn Jahren die Kindertagesbetreuung breit aus-
gebaut, sondern auch konzeptuell auf Förderung und Bildung umgestellt. Alle 
Bundesländer haben spezielle Bildungspläne für den frühkindlichen und vor-
schulischen Bereich entwickelt, die mehrheitlich auf eine ganzheitliche Förde-
rung der Kinder (meist in Abgrenzung zu einer als Vorstufe des Schulsystems 
verstandenen frühen kognitiven Bildung) setzen. Vor allem in benachteiligten 
Stadtteilen werden Tageseinrichtungen zu Familien- und Stadtteilzentren aus-
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gebaut, um auch die Eltern und das Quartier pädagogisch einzubeziehen. 
Dabei bleibt der kompensatorische Ansatz in Deutschland unterentwickelt. 
Eine kompensatorische Pädagogik müsste eine kluge Ungleichbehandlung 
realisieren, d. h. die Kinder mit den schlechtesten Startchancen sollten die 
beste, jedenfalls aber eine bedarfsgemäße Unterstützung erhalten, was in der 
Regel bedeutet, dass sie andere und mehr Förderangebote erhalten sollten. Für 
die einzelnen Einrichtungen würde das auch einen anderen Personalschlüssel, 
andere Kostensätze und differenzierte Formen der pädagogischen Angebote, 
auch an die Eltern, bedeuten.

Die Soziale Arbeit hat die Diskussion um Bildung außerhalb der Schule auf-
gegriffen und im letzten Jahrzehnt eine Reihe von Konzepten der Armutsab-
milderung entwickelt, die sich innerhalb der angesprochenen sozialpoliti-
schen Zwickmühle bewegen. Die Frage, wie weit sie reichen, lässt sich zur 
Zeit noch nicht beantworten. Neben dem schon erwähnten Um- und Ausbau 
der Kindertagesbetreuung kann man nennen den Ausbau der Ganztagsschule 
in Richtung sozialpädagogischer Bildung und Förderung der Kinder unter 
Einbezug der Eltern, lokale Bildungslandschaften, Frühe Hilfen als Ressour-
cenaktivierung für Familien und Kinder. Aus diesen Ansätzen, die auf Förde-
rung von Kindern und Eltern, unter Einbezug von Bildungs-, Unterstüt-
zungs- und Beratungsangeboten im Sozialraum (Stadtteil), zielen, haben sich 
Präventionsketten als umfassende Verlängerung dieser Unterstützungen über 
die Phasen der Kindheit hinweg (Geburt, Kindergarten, Grundschule, Sekun-
darstufe, Übergang in Beruf) entwickelt. Als Arbeitsfelder übergreifendes 
Konzept der Sozialen Arbeit kann ferner die Resilienzförderung gelten, dane-
ben allgemein sozialpolitisch und professionspolitisch die gerechtigkeits-
theoretischen Konzepte der Kinderrechte (UN-Kinderrechtskonvention) und 
des capability approach. 

Die verbesserte Jugendhilfestatistik hat seit 2010 verstärkt darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Mehrzahl der Empfänger von Hilfen zur Erziehung (68 %) 
Transferbezieher sind, d. h. in Armutslagen leben. Bürger sagte dazu (2011), 
dass die Mehrzahl der Bezieher von Hilfen zur Erziehung Menschen sind, 
denen man wesentlich früher hätte Hilfen anbieten müssen. Die angesproche-
nen Ansätze verstehen sich als Prävention. Weitere Fragen beziehen sich auf 
die Kinder und Jugendlichen in den Hilfen: Werden hier Verhaltensprobleme 
oder Probleme fehlender Bildung auch als Probleme der Lebenslage aufge-
griffen, aus der die Kinder kommen, oder werden sie lediglich als Symptome 
einer individuellen Störung (Defizit) behandelt?

Prävention als umfassende Förderung des kindlichen Aufwachsens in der 
Lebenswelt ist die Klammer der Ansätze der Sozialen Arbeit; verstärkt durch 
die Zusammenarbeit und Vernetzung von Gesundheitswesen und Jugendhilfe, 
der Schule, dem Einbezug der Eltern, von Ressourcen im Stadtteil und eine 
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stärkere lebensweltliche Ausrichtung der Konzepte. Eine weitere Innovation 
von Präventionsketten stellt die Verbindung von sozialpädagogischer Arbeit 
mit Versuchen der auch materiellen Beeinflussung der Lebenslagen dar, so 
etwa in Nürnberg, Monheim und Dormagen. Die sozialpolitischen Rahmenbe-
dingungen (etwa Hartz IV) können zwar kommunal nicht außer Kraft gesetzt 
werden, aber Ermäßigungen im öffentlichen Personennahverkehr, beim Mit-
tagstisch in Kindergarten und Schule, beim Eintritt in Museen und andere Bil-
dungsstätten einschließlich Schwimmbäder, der Erlass der Kosten für Sport-
vereine oder Musikschulen im ersten Jahr kann für manche Kinder und manche 
Familien doch eine spürbare Entlastung auf der materiellen Seite bringen, die 
ihnen ermöglicht, Bildungsangebote zu nutzen. Wissenschaftliche Auswertun-
gen und Evaluationen existieren dazu bislang kaum, doch wurde deutlich, dass 
Präventionsketten zumindest die schweren Eingriffe der Jugendhilfe (etwa 
Fremdunterbringung) vermindern können.

Schlussbemerkung 

Der Anstieg der Hilfen zur Erziehung von 2008 bis etwa 2011 um etwa 25 % 
nach Fallzahlen und Kosten hat deutlich gemacht, dass die psychosozialen 
Belastungen für manche Familientypen und manche Lebenslagen offensicht-
lich eine kritische Schwelle überschritten haben. Der politische Versuch, das 
Recht auf Hilfen zur Erziehung zu Gunsten sozialräumlicher Infrastruktur 
abzuschaffen, ist um den Preis abgewehrt worden, dass der politische Druck 
auf Einsparungen und Effektivitätssteigerung im Bereich der Hilfen zur Erzie-
hung so immens geworden ist, dass er schon länger an die Substanz der Hilfen 
geht, und sich die Frage stellt, welchen Sinn manche extrem beschnittenen 
Hilfeformen fachlich und methodisch überhaupt noch haben. 

Eine ähnliche Polarisierung zeichnet sich im Kinderschutz ab, der in den letz-
ten zehn Jahren starke öffentliche, mediale und politische Aufmerksamkeit 
erlangt hat und im Kinderschutzgesetz des Bundes von 2012 weiter ausgebaut 
werden soll. Einerseits Reduktion früher Hilfen auf Frühwarnsysteme in Form 
eines perfektionierten Kontrollsystems in Bezug auf identifizierbare Risiko-
gruppen (wozu ein Teil der Armen sicherlich gehören), andererseits verstärkte 
Anstrengungen ganzheitlicher Unterstützung der Familien in einer anerken-
nenden, respektvollen Form, die neue Zugänge in Bezug auf das Erreichen 
von Familien (etwa über die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitswesen, von 
den Familienhebammen bis zu ehrenamtlichen Hausbesuchern aus dem Milieu 
(Opstapje) nicht ausschließt.

Wiewohl die Soziale Arbeit in die Widersprüchlichkeit aktueller Regulation ein-
bezogen bleibt, sollte sie ein klares professionelles Mandat hinsichtlich Armut 
und Kinderarmut vertreten. Die verschiedenen Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit, 
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die mit (benachteiligten) Kindern und Familien zu tun haben, sollten in Richtung 
Chancengleichheit, besseres Familien- und Kinderleben fachlich weiterent-
wickelt werden. Die Arbeit an Verhältnissen und Verhalten bleibt ein profes-
sionell fachliches und politisches Projekt. 
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„Das Vergangene ist nie tot, 
es ist nicht einmal vergangen.“

William Faulkner

Aufarbeitung der Heimerziehungsgeschichte

Carola Kuhlmann

Kann man Geschichte „aufarbeiten“ oder gar bewältigen? Sollte man dies? Um 
diese Frage beantworten zu können, muss man sich vergegenwärtigen, dass die 
Forschung zu einer historischen Phase verschiedene Motive haben kann: Man 
kann sie betreiben, um „Wahrheit“ zu finden oder etwas, das ihr annähernd 
entspricht. Man kann Daten und Fakten sammeln oder verschiedene Perspekti-
ven auf Ereignisse rekonstruieren und die Bewertung dem Lesenden überlas-
sen. Man kann einer „Aufarbeitung“ aber auch den Charakter des endgültigen 
„Erledigens“ oder Beendens einer Diskussion geben und die Gefahr, eine 
„Aufarbeitung“ in diesem Sinne (miss-) zu verstehen, ist durchaus gegeben, 
auch wenn es oft nicht auf Dauer gelingt. Wenn im Folgenden von „Aufarbei-
tung“ gesprochen wird, so soll es in einem anderen Sinn verstanden werden: In 
dem hier dargestellten Zusammenhang wird es um die Notwendigkeit gehen, 
Tabuisiertes oder Verschwiegenes aufzudecken, um Menschen, die früher 
Unrecht, Demütigungen und Gewalt erleben mussten und die häufig auch noch 
selbst dafür verantwortlich gemacht wurden, darin zu unterstützen, sich zu 
rehabilitieren. Außerdem geht es dabei um die Analyse von Ursachen, die zu 
Machtmissbrauch in Institutionen führen können, in der Absicht, Möglichkeiten 
der Prävention für die heutige Praxis daraus abzuleiten. 

Nationalsozialismus: 

Zwangssterilisierungen und Jugendkonzentrationslager 

Im Rückblick auf die Geschichte der Erziehungshilfen des 20. Jahrhunderts 
ist die historische Phase des Nationalsozialismus mit Sicherheit diejenige, in 
der die größten Verbrechen an Kindern und Jugendlichen begangen wurden: 
Zwangssterilisationen, Verlegungen von „Erbkranken“ und „Unerziehbaren“ 
in Arbeits- und Jugendkonzentrationslager, die Ermordung von behinderten, 
psychisch kranken und „nicht-arischen“ Kindern und Jugendlichen in Hei-
men. Hinzu kam eine Pädagogik, die auf Härte und „blinden“ Gehorsam 
setzte, drastische Körperstrafen und militärische Umgangsformen propagierte. 
Zwar war auch die Heimerziehung der Weimarer Republik häufig durch eine 
strenge Arbeits- und Gehorsamkeitserziehung gekennzeichnet, aber die ideo-
logische Rechtfertigung sowie die öffentliche Legitimierung und Ausübung 
von Gewalt gegen Kinder stand in der Zeit zwischen 1933 und 1945 besonders 
im Vordergrund (Peukert 1985, Kuhlmann 1989). Viele der Betroffenen sind 
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in der Nachkriegszeit und auch später nie zu ihrem Recht gekommen, haben 
nie Entschuldigungen oder gar Entschädigungen erhalten, häufig auch nicht 
gefordert, weil sie sich noch lange für ihre angebliche Minderwertigkeit 
schämten. Erst in den 1990er-Jahren wurden kleinere Beträge an in Heimen 
zwangssterilisierte Jugendliche gezahlt und einzelne Entschädigungen für 
Euthanasieopfer beschlossen, die jedoch bis heute unzulänglich sind (vgl. 
hierzu: http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/506/50699.html). Es gehört 
zur „zweiten Schuld“ (Giordano 1987) Deutschlands, dass viele Verbrechen 
der Nationalsozialisten vor allem in der Nachkriegszeit nicht hinreichend auf-
gearbeitet und die Opfer nicht oder erst viel zu spät anerkannt wurden. 

Die 50er- und 60er-Jahre: Schläge, Demütigungen, Wegsperren

Bis in die 1970er-Jahre brauchten die Menschen der Bundesrepublik, um sich 
in einer Art „antiautoritärem Befreiungsschlag“ von der Selbstverständlichkeit 
harter und oft „schwarzer“ Pädagogik zu emanzipieren (vgl. Kuhlmann 2013: 
81 ff. und 159 ff.), die als langer Schatten aus der NS-Zeit in die 50er- und 60er-
Jahre wirkte. Erst durch die 68er-Bewegung und das langsame Umdenken hin 
zu einem partnerschaftlichen und gewaltfreien Erziehungsstil wurde es mög-
lich, auch die Nachkriegszeit kritisch in ihren Kontinuitäten aus der NS-Zeit zu 
betrachten. Aber es brauchte wieder mehr als eine Generation, bis liberale 
Erziehungsvorstellungen auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen 
waren, und erst da wurde es möglich, auch die Heimerziehung der Nachkriegs-
zeit zum Skandal zu machen. 

Was ab 2005 in den Medien zur Aufarbeitung dieser historischen Phase ge-
schah, führte zu einer neuen Dimension im Umgang Sozialer Arbeit im All-
gemeinen und der Erziehungshilfe im Besonderen mit ihrer Geschichte. Heim-
träger blickten bis dahin mit Stolz in ihre Vergangenheit, die als Kontinuität 
christlicher oder solidarischer Hilfeleistung an Bedürftigen verstanden wurde, 
mit dem „dunklen Kapitel“ der NS-Zeit hatten sie in ihrer Wahrnehmung nicht 
viel zu tun. Diese Einstellung zur eigenen Geschichte sollte sich nun ändern. 
Erstmals beschwerten sich ehemalige „KlientInnen“, d. h. frühere Kinder und 
Jugendliche aus Heimen, in großer Zahl und unter Anteilnahme einer großen 
Öffentlichkeit (Wensierski 2006). Plötzlich sahen sich Jugendamts- und Heim-
leitungen, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Institutionen 
mit erwachsenen Menschen in der zweiten Lebenshälfte konfrontiert, die ihre 
Akten, oft auch Entschuldigungen, manchmal Entschädigungen von ihnen 
verlangten. 

Die massiven Vorwürfe bezogen sich auf willkürliche Herausnahme aus der 
Familie mit der unspezifischen Diagnose (drohender) „Verwahrlosung“, harte 
Körper- und Isolationsstrafen im Heim, Zwang zur Arbeit und demütigendem 
Umgang mit Bettnässern, aber auch mit „Ungehorsam“. Dies führte neben 
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politischen Aktivitäten (bspw. die Einrichtung des Runden Tisches Heimerzie-
hung) auch zu neuen Forschungen, die den Anspruch erhoben, die Heimerzie-
hung der 50er- und 60er-Jahre historisch „aufzuarbeiten“, erstmals auch unter 
Bezug auf die rückblickenden Erinnerungen der damaligen Kinder und 
Jugendlichen. Daneben wurden die wichtigsten Quellen aus Kirchen-, Ver-
bands- und Behördenarchiven gesichtet, und zusammengenommen ergibt sich 
heute ein Bild der Zustände der Heimerziehung in der Nachkriegszeit, das 
massive Menschenrechtsverletzungen deutlich macht. Gründe werden gese-
hen in dem systematischen Zusammenspiel aus physischen und psychischem 
Nachkriegselend, Personalmangel, negativem Menschenbild, autoritärem 
Erziehungsverständnis und mangelnder Heimaufsicht. Dies führte zu einer 
Erziehungspraxis in der Mehrheit der Heime aller Träger (Länder, Kommu-
nen, Kirchen, AWO etc.), für die man sich heute entschuldigen sollte.1 Diese 
Entschuldigungen folgten in der Regel im Anschluss an die Dokumentation 
der Missstände vonseiten der einzelnen Träger (etwa des LVR Rheinlands 
oder der EKD). Am Runden Tisch wurde schließlich ein Fonds beschlossen, 
aus dem seit 2012 auch Entschädigungszahlungen und Therapieleistungen 
nach Prüfung des Einzelfalls gezahlt wurden.

Heimerziehung in der DDR: Umerziehung Schwererziehbarer in 

Spezialkinderheimen

Die Aufarbeitung der Heimerziehung in der ehemaligen DDR verlief nicht 
parallel zur Entwicklung in der Bundesrepublik, da die Heimerziehung insbe-
sondere im Rahmen der Spezialheime auch als Ausdruck des DDR-Unrechts-
regimes interpretiert wurde. Interessant ist der Befund der neueren Forschung, 
dass in der Sozialistischen Besatzungszone (SBZ) und später auch in der DDR 
die Strukturprinzipien und Konzepte einer diktatorischen und spezifisch nati-
onalsozialistischen Jugendhilfe deutlicher und länger erhalten blieben als in 
der BRD, insbesondere was die Verstaatlichung der Jugendarbeit, die politi-
sche Indoktrination pädagogischer Institutionen, die Einrichtung von Heimen 
zur „Sichtung“ der Kinder (Beobachtungsheime) wie auch die „Arbeitserzie-
hung“ von „Bummelanten“ betrifft.2 Bis 1989 gab es neben den Säuglings- 
und „Normalkinderheimen“ sog. „Spezialkinderheime“ (3–14 Jahre) und 
„Jugendwerkhöfe“ (14–18 Jahre) für „Schwererziehbare“. Schwererziehbar 

1 Landeswohlfahrtsverband Hessen 2006; Kuhlmann 2008, Benad/Schmuhl/Stockhecke 2009, 
Pötzsch 2009, Landschaftsverband Rheinland (LVR) 2010, Damberg/Frings/Jähnichen/Kaminsky 
2010, Schrapper 2010, Runder Tisch Heimerziehung 2010, Kuhlmann 2011, Arbeitskreis zur Auf-
arbeitung der Heimerziehung im Land Bremen (AK) 2012), Frings/Kaminsky 2012, Kraul 2012.

2 Das mag auch an der speziellen Entnazifizierung liegen, da in der SBZ ehemalige NS-Parteimit-
glieder als entnazifiziert galten, wenn sie Mitglied einer Partei oder Organisation der Nationalen 
Front wurden (vgl. Waibel 2011).
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war nicht nur derjenige, der aggressiv war, die Schule schwänzte oder bei der 
Arbeit „bummelte“, sondern auch, wer einer „westlich“ orientierten Jugend-
kultur angehörte, Beat- oder Punkmusik hörte, den Staat kritisierte oder sich 
nicht „in das Kollektiv“ einfügen wollte – was immer dies auch meinte. Diese 
Kinder und Jugendlichen sollten „umerzogen“ werden zur sozialistischen Per-
sönlichkeit, ein Ziel, das autoritäre Praktiken legitimierte (Beauftragter der 
Bundesregierung für die Neuen Bundesländer (Hg.) 2012, Sachse 2013). 
Christliche Heime wurden nicht mehr belegt oder erhielten so wenig Pflege-
gelder, dass sie ihre Arbeit aufgeben mussten. Die allermeisten Heime waren 
in der DDR verstaatlicht. Obwohl die Körperstrafe in pädagogischen Instituti-
onen schon gleich nach 1945 abgeschafft wurde, kam es nach Berichten der 
aufsichtführenden Behörden, aber auch nach Zeitzeugenberichten sehr häufig 
zu körperlichen Übergriffen, ebenso ist sexueller Missbrauch in DDR-Heimen 
geschehen. 

Fakt ist, dass in der sozialistischen Heimerziehung teilweise ähnliche Strafen 
und demütigende Umgangsweisen praktiziert wurden wie in der BRD, insbe-
sondere in den „Endstationen“ der Jugendhilfe (vgl. Benad/Schmuhl/Stockhe-
cke 2009), die es auch in der DDR gab. Auch hier ist ein Zusammenspiel aus 
Personalmangel, negativem Menschenbild und autoritärer Erziehungsvorstel-
lung ursächlich, trotz unterschiedlicher politischer und rechtlicher Rahmen-
bedingungen. Insbesondere im Jugendwerkhof Torgau, der „Endstation“ der 
DDR-Jugendhilfe für „Dauerentweicher“ oder besonders Oppositionelle, kam 
es nach Aussagen ehemaliger Jugendlicher zu strengen Isolationsstrafen und 
Übergriffen (Blask 1997). 

Heimerziehung in den 70er- und 80er-Jahren: 

Heimreform, aber auch sexuelle Gewalt

Während körperliche Übergriffe in Heimen – trotz der beginnenden Heimre-
form – noch bis in die 80er-Jahre in manchen Heimen zur legitimierten Erzie-
hungspraxis gehörten und daher auch öffentlich stattfanden, fand sexueller 
Missbrauch zu allen Zeiten vorwiegend im Geheimen statt (Kappeler 2011). 
Selten hat man daher den Opfern, meistens den Tätern geglaubt, die teilweise 
aus pädophiler Neigung gezielt Heime als Betätigungsfeld suchten. Bekannt 
sind daher nicht nur Fälle aus den 50er- und 60er-Jahren, sondern leider auch 
besonders in den 70er- und 80er-Jahren (vgl. z. B. Bestand des LJA Rheinland 
„Besondere Vorkommnisse“, Wolf 2010: 543 f.). Vom Typus her waren die 
Täter gerade in dieser Zeit nicht mehr überwiegend sexuell verklemmte Geist-
liche, sondern auch antiautoritäre, selbsternannte „Aufklärer“. Insbesondere in 
der Umbruchzeit der Heimskandale und Revolten um 1970 ist es neben Ver-
nachlässigungssituationen auch vermehrt zu missbräuchlichen Situationen 
gekommen, die bereits damals kritisch reflektiert, aber nicht eindeutig genug 


